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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.04.1999 

Geschäftszahl 

99/14/0012 

Rechtssatz 

Es trifft zu, dass der Zweck von Doppelbesteuerungsabkommen in der Vermeidung der Doppelbesteuerung 
gelegen ist. Es liegt aber in der Hand der Abkommensparteien, bis zu welchem Ausmaß sie dieses Ziel 
verwirklichen wollen. Der VwGH sieht sich sohin nicht veranlasst, von seiner auch dem E vom 15.4.1997, 
93/14/0135, zugrundeliegenden Ansicht abzugehen, wonach die Anrechnung den Betrag der österreichischen 
Steuer nicht übersteigen kann, der sich für jenes Veranlagungsjahr ergibt, in welchem die ausländischen 
Einkünfte im Rahmen des Einkommens zu erfassen sind. 

Beachte 

Besprechung in: 

SWI 1999, S 388 - S 392; 

SWI 1999, S 469 - S 471; 


